
verbände mıiıt dem Einwand des geschehenen erzl nıcht urchkommen.
Dıes hat übrıgens auch die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ın
einem Schreiben VO: ugust 1958 die Provınzilal-Lebensversiche-
rungsanstalt VO  y Westfalen als ihre nNsicht kundgetan.
Dıe Problemati ıst dargeleg worden. Es bleibt a ea noch
sagenN: Vıdeant consules!

Nachversicherung für Ordensleute,
A4AMX$ der Praxıs gesehen.

Von dilo Rappl OSB., Schweiklberg Ndby.
will nicht den Jyallzen Fragenkomplex der Rentenversicherung für Ordens-

angehörige behandeln, sondern spezie NUuTr die Nachversicherung. el
habe ich mM1r weı Fragen gestellt:

Wie sollen WITr uns ZUr Nachversicherung stellen? möchte das als
moralische Seite der Nachversicherung bezeichnen.
Müssen WIT die Nachversicherung ur  ühren? Das wäre die re‘
eıte der Nachversicherung.

Wie sollen WIT uns ZUT Nachversicherung stellen?
(Moralische e1te der Nachversicherung)

Gegenüber der durch die Rentengesetze eschalfenen achversiche-
für ausscheidende Ordensmitglieder kann I{NB.  } 1ne Tellache Haltung

einnehmen: ine Oositive, ıne negative un! eine, ich möchte sS1e NneNNen,
resignierte.

nNnier einer positiven Haltung gegenüber der Nachversicherung Vel-
stie. ich jene, die hne Bedenken dazu Ja Ssagtl oder begrüßt, daß der
Gesetzgeber in dem Bestreben, OTISorge reiffen für die Zukunfft der
sozlal SChwachen, auch an ausscheidende Ordensangehörige gedacht hat. Es
ist icht VO  » der Hand weisen, daß Ordensangehörige, die dus ihrer Ge-
meinschaft ausscheiden, vielfach überhaupt keinen Anspruch Oder NUur eınen
solchen auf ıne kleine ente erwerben können, wodurch s1ıe zweifellos 1m
er der bDel Berufs- un Erwerbsunfähigkeit In 1Nne Notlage geraten kön-
nen. Aber sollen WI1r NnUu.  Z Qus sozlalem mpfinden heraus ıne egelung be-
grüßen, die eindeutig das kirchliche Ordensrecht (can. 043 “  “ VelI-
SIO. und einen Eingriff In das VO. Reichskonkordat gewährleistete Selbst-
verwaltungsrecht der klösterlichen Verbände darstellt? Müssen WITL nicht
voll orge der weiteren Entwicklung ın der gesamten SOozlalgesetzgebungentgegensehen, wıe s1ie sich bereits in der geplanten Reform der Kranken-
und der Unfallversicherung abzeichnet? Es HMag dem Jjetzigen Gesetzgeberwohl unierste werden, daß Aur ın wohlwollender Vorsorge {Ur alle
Staatsbürger Nneue Wege geht. Aber w1ıe eich könnte einmal VO:  H eıner
anderen Staatsführung die Neue Gesetzgebung bewußt die Klöster GE-utzt werden. Sie bräuchte dann nicht einmal den Vorwurf der Kirchenfeind-



iıchkeit riskieren, da s1e sıch hınter dıe VO der jetzigen DU/CSU-Politik
geschaffenen Gesetze verschanzen könnte stelle demnach fest Wir
können dıe Nachversicherungspflicht keinesfalls bejahen

Sollen wır lNUu derneuen esetzgebung eın kategorisches
-  E z n ® Und sollen WITLT qQus einer vollständig

nenden Haltung heraus versuchen, die Nachversicherungspflicht Fall
Tingen? en el daran, daß vielleicht zweckmäßig ware, mıiıt
einer el wohlgesinnter Bundestagsabgeordneter Verbindung aufzuneh-
InNne  >J un! ihnen ıne Denkschriıft überreichen, ın der die Unhaltbarkeit
des Jjetzigen Rechtszustandes ausführlıch dargelegt wird FEkine zweiıle MöÖög-
iıchkeıt wäre, bel der römischen Kurie vorstellig werden, amı VO dort
aQus diplomatische Schritte unternommen werden. Aber INa  - kann mıt Recnht
iragen, ob S wohl klug ist, ın solcher Weise die Gesetzesvor-
I1I1ten anzugehen. Denn WIT mussen do:  Q dann mıiıt dem Vorwurf Uunsozla-
ler Einstellung rechnen. uberdem ist auch nıicht vorauszusehen, ob NSeIete

emühungen auch wirklıch den gewünschten Erfolg bringen würden. Sollen
wır aQus diesen edenken heraus unNns 1n dıe

mögliche Haltung flüchten, ın die Resignation Einerseits will INa  >

die Nachversicherungspfiflicht nicht bejahen, getraut siıch ber andererseıits
auch nicht dazu trikte ne1ln N, Deshalb nımmt INnd.  — einfach resigniert
die NnNeUe Gesetzesregelung hın un! TOostet S1cCN amı(, daß s1e sich nıcht
1Mm auswirken werde, w1e INa  - 1m ersten Augenblick befürchtet hat.
Eine solche Haltung 11g' die große Gefahr, daß WITr psychologisch gal nicht
mehr den Mut nden, u15 mi1t der Nachversicherung auseinanderzusetzen
un! nach Möglichkeiten suchen, die Nachversicherung auf eın el-

trägliches Maß beschränken
amı([, glaube ich, ist auch schon angedeutet, welche Haltung U  - eigent-
lich WITL gegenüber der Nachversicherung einnehmen sollen. Wir ollten jene
Nregung aufgreifen, die Prof. Dr. Scheuermann iın seinem uta:  en VO

Oktober 1958 gegeben hat, nämlich die rage der Nachversicherungs-
DILU. fur ausscheidende Ordensleute zwischen Kirche und aa auszuhan-
de  5 Diese NITegung dürifte aber N1IC bloß ZUL1 Kenntniısq wWel-

den, sondern c5 muß gehandelt werden. Der Auftrag hierzu kann Der N1IC
VOo  y den Prokuratoren gegeben werden, sondern VO  3 den Tdensobern un
15  oien Unsere Au{fgabe ber waäare c auf NSsSeIe beren einzuwirken
un s1e VO.  - der Dringlichkeit der Nachversicherungsfrage überzeugen.
Und noch au{f e1ines gestatte ich mM1r hinzuweilisen. Die Haltung ıIn der Nach-
versicherungsirage IMı innerhalb uNnseilel Ordensverein1gung und anderer
klösterlicher erbande einheitlich Se1IN. Denn davon äng doch entis  eidend
ab, ob WI1TLI einer befriedigenden Regelung kommen werden.
rlauben S1e mM1r auch noch Vvorzutiragen, was mM1r als 1el der oben
wähnten erhandlungen vorschwebt Die Möglichkeit, daß das da US5-

scheidende Ordensmitglie VO sich Qus die Nachversicherung be-
antragen kann, sollte beseitigt werden. amı ware der eın des NsioDes
(  iderspru Call. 643 aQus dem Wege geräumt. Das Antrags-
TecCc der Ordensgemeinschaft ber onnte belassen werden, daß
1s0 die Nachversicherung NUuI ausgelöst wurde auf ausdrücklichen ntrag
der einzelnen Ordensgenossenschaft. amı waäare e5 19830 möglich, wirklichen
Härtefällen egegnen ZU koöonnen.
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I1 Müssen WIT die Nachversicherung durchführen
und gegf wie ?

(Die re e1te der Nachversicherung)
Die rage, ob wIr die Nachversicherung urchführen mussen, erscheint
gesichts der eindeutigen Rechtsvorschrift des 1232 Abs der Reichsversi-
cherungsordnung Fassung RV'!  © nF.) unverstandlıch, un: s1e InNu
deshalb JENAqUET präzisiert werden. Es ist die Me1inung vorherrschend OÖT-
den, daß die Nachversicherungspflicht gegenüber einem ausscheidenden Or-
densangehörigen ın seiner bisherigen Gemeinschaftszugehörigkeit egründe
e1. Zu versichern sel also nachträglich jeder Ordensangehörige, der aQus
seiner Gemeinschaft ausscheide. will 1U  — erklären versuchen, daß
die erwannte Auffassung nıcht ricChtig ist Es gibt wohl 1ne bestimmte

f VO  $ Ordenspersonen, die nachzuversichern S1Nd, ber durchaus
C ausscheidenden Ordensangehörigen sind nachzuversichern.

Welche Ordensangehörige sınd nachzuversichern?
Als allgemein gu  iger Grundsatz kann festgestellt werden: Nach-
ZUuversichern siınd NUur jene Ordensangehörigen, die der Versicherungspflicht
nicht unterlagen RV!  O nr 1227 Abs NT. egen ihres gerıngen Bar-
entgeltes weniger als 75,— monatlich) oder die auf ntrag ihrer
Gemeinschaft nach RV!  ® nF. d i AbDs VO  j der sich bestehenden Ver-
sicherungspflicht befifreit Nun erhebt S1ch ber die Trage, OD alle
Ordensangehörigen, bei denen diese wel Voraussetzungen vorliegen, nach-
ZUversichern selen. möchte diese rage verneinen, da iın der Gesetzesvor-
schrift des $ 1232 Abs RVO nF. noch andere Tatbestandsmerkmale genannt
sind, die vorhanden se1ıin müssen, amı die Nachversicherungspflicht aus-
gelöst wIrd.

Es heißt 1m esetz „Mitglieder gels  ıcher Genossenschaf-
ten.” Wer gılt als Mitglied einer geistlichen Genossenschaft? Im andläu-
figen prachgebrauch wird wohl jeder, der innerhalb der klösterlichen Ge-
meinschaft Jebt, als Ordensperson oder Ordensangehöriger bezeichnet, aber
1m streng kirchenrechtlichen S1Iinn kann N1C| als Mitglied betrachtet WEeI-
den. Wir alle stiımmen wohl darin überein, daß eın Professe itglie
einer geistlichen Genossenschaft ist Wie sie aber mit den Kandida-2
ten(innen), ostulanten un Novizen? Der Deutsche Carıtasver-
band hat ın einem Rundschreiben die Mutterhäuser der katholischen arl-
atıven Schwesterngenossenschaften un Schwesterngemeinschaften VO.

Februar 1959 den Standpunkt vertreten, daß die Kandidatinnen, ostu-
antiınnen, Novizinnen noch nicht „Mitglieder geistlicher Genossenschaften“
sSind, sondern dies erst mit der Profeß, mit der Ablegung der erstien
zeitlichen Gelübde werden. Dieser Auffifassung kann gefolgt werden.
Wenn festgestellt WITrd, daß andidaten, Postulanten und Novizen noch
nicht Mitglieder geistlicher Genossenschaften sind, muß INa  b aber doch
fragen, ob der weltliche esetzgeber ın RV!  O nF. 5  S 1232 Abs. (undauch ın i“ 1227 Abs NT. „Mitglieder” in diesem kirchenrechtlichen Sinn
verstanden wıssen will Diese Frage ist insofern berechtigt, als die Formulie-
Trung ın RV'!  ® nr 1232 Abs DZW. 1227 Abs. NrT. der in RVO ar

172 NT. bzw. ın d 172 Abs 1 Nr 5 i.d. der Vereinfachungsverordnung
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VO Marz 1945 entspricht, m. W. ber die gesamte bisherige Verwaltungs-
prax1s und Rechtsprechung dıe Auffassung vertireten hat, daß mıiıt den dort
genannten Personen auch dıe Kandidaten, Postulanten un:!' Ovızen der
klösterlichen Genossenschaiten gemeıint sS1Nd. Fın schlüssiger Beweis kannn
Qus dieser Feststellung Teilich nıcht gezogen werden, weil ın 172 neben
„Mitgliedern geistlicher Genossenschaften“ auch „ahnliche Personen“ UYC-
nann S1Nd, während aIur in N  md k un: 123 SIC „Angehorige nılı  er
Gemeinschalfiten  “ Der Personenkreıs ın 172 ist Iso schon nach dem Wort-
laut weiıter gefaßt als ın den (jesetzestexten der &d 1227 un 1232

stelle 1Iso folgendes fest Unsere Kandiıidaten, ostulanten und
Novizen sınd nicht „Mitglieder geistlicher Genossenschafi-
ten un! 61 ind deshalb bei ihrem usscheiden aAaus dem klösterlichen
Verband nıcht nachzuversichern.

Eıne zweiıte Unklarheit besteht hinsichtlich der orm  leTrung: „dıe miıt
rankenpflege, nierrjehli der anderen gemeinnützigen

t1 beschäftigt waren.“ Was ist unier „anderen gemeinnützigen
Tätigkeiten“ verstehen? Aus dem Zusammenhang muß geschlossen WEel-

den, daß amı Tätigkeiten gemeint Sind, die der Krankenpfiflege un dem
Unterricht ähnlich sind (z..B Tätigkeit als Säuglingsschwester un! Kınder-
gärtnerı1n, Seelsorge). Welcher Art 1 einzelnen die Beschäftigungen der
Ordensmitglieder se1ıin mussen, 1n ıne der dreı genannien Tätigkeiten
eingereiht werden können, ıst allerdings auti den ersten Blıck nicht -
ichtlıch. Muß sich bel den TDelıten der einzelnen Genossenschaftsmit-
glieder wirklich un eigentlich Krankenpflege, Unterricht oder ıne —

dere diesen beiden gleichgeartete gemeinnützige Tätigkeit handeln, die
Voraussetzungen erIullen, daß ıne Nachversicherungspilicht begründet
WT' der en Beschälftigungen geringer Art (Z iın der Landwirtschaft,

der Waschküche, ın einem Handwerksbetrieb) auch diıe gleiche Wirkung,
We s1e wenigstens mittelbar einer der drei Tätigkeiten dienen?
Die rage hat OlfenDar Eıcher ın seinem Auisatz „Die Neuregelung der
Arbeiterrentenversicherung” (Bundesarbeitsblatt 1957 238 {f.) verneint,
wWwIıe die Arbeitsgemeinschaft ath Klöster 1n Bayern ın ihrem undschrel-
ben NrT. 197 VO. Maı 1957 angibt. DIie nNnsıcht VO.  H Eicher die
Arbeitsgemeinschaft ab, weiıl s1ıe modernem SozialempÄnden widerspreche.
S1e stellt auberdem fest, daß jedes Ordensmitglied mindest 1n einem wel-
teren Sinn gemeinnütz1g atıg sel

ıne weitere Einschränkung 1n der Nachversicherungsplilicht ergibt sich aQdus

dem J} ‚, beschäftıg waren“‘. Nach RVO nr 1227 Abs NT. sind
Genossenschaftsmitglieder versicherungspilichtig {uUu 1t ih
bildung einer der genannten Tätigkeiten, un: WäarTr auch während
einer eın schulischen Ausbildung, hne praktis beschaltigt eın. Letz-
eres wird vertreten VO  — U, ommentar den Rentenneu-
regelungsgesetzen 2 J VO.: Verbandskommentar Anm 1227
RVO nr und wahrscheinlich auch VO  —_ h/ d d I, Kommentar UE

Angestelltenversicherungsgesetz eil anderer Auffassung ist die
Arbeitsgemeinschaft 1n ihrem Rundschreiben NT. 228 VO pAn November 1959

ann auf diese rage hier nıcht näher eingehen, da dies über den Rah-
men meines Vortrages hinausg1ınge. Nun kann ber {Ur solche ın Schulaus-
bildung efindliche Ordensmitglieder L: nach SS 1231 Abs RV'  O nr Be-
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Ire1ung VO  —J der Versicherungspflicht erwirkt werden. 51e wären aber dann
nach Il a.a.Q© 100 nachversicherungspflichtig. Dem
widerspri  t jedoch der usdruck „beschäftigt waren”. Denn InNnd  » kann doch
wohl nNn1ıC. behaupten, daß Personen, die ın einer bloß theoretischen Schul-
ausbildung standen, beschäftigt Das Verlangen, daß ıne rdensge-
nOossenschaf Iur die eit einer Iur S61 außerst kostspieligen Ausbildung
eines Ordensmitgliedes auch noch Nachversicherungsbeiträge eisten mMUu.  e,
waäare geradezu widersinnig, VOI em dann, wenNnn das rdensmitglie unmıt-
telbar nach seiıner Ausbildung aus der Gemeinschaf{it austräte. der
Gesetzgeber beabsi  1gt, daß auch ür einen solchen all eın Anspruch auf
Nachversicherung besteht, das chonste eispie einer ungerecht-
ijertıgten Bereicherung (BGB 1812 {1.) konstruler‘

Auch f{Ur Zeiten laängerer Krankheit eines Ordensmitgliedes kann
keine Nachversicherung gefordert werden, weil ben das betreifende OT-
densmitglied während dieser eıt nıcht „beschälftigt war“. Wollte INd.  — das
Gegenteil annehmen, ware insoweit wileder 1nNne ungerechtiertigte Be-
reicherung gegeben Wenn IMNa  — den usdruck „beschäftigt waren“” abschwä-
chen wollte, käme man olgerungen, die einfach untragbar Uun!
re!  SWI1dT1g sind.

Wenn man die oben erwähnte Nsicht, daß Kandidaten, Postulanten un!|
Ovizen keine Ordensmitglieder sind, nicht akzeptieren will, könnte
wahrscheinlich auch egen des Erfordernisses des „beschäftigt waren“ die
Nachversicherungspilicht abgelehnt werden, weil die religiöse und sS2Ze-
15 Ausbildung Uun! Vorbereitung auf den Ordensstand nicht als Beschäf{-
t1guUunNg angesehen werden kann

ÄDs  ijeßend kann festgestellt werden, daß der E  E Z
sichernden Ordensmitglieder SCNHON durch den Wortlaut der
en Rentengesetze eingeengt iıst.

Zeitraum, für den Nachversicherung eisten 1st.
Schon dQdus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, daß ausscheidende
Ordensangehörige nicht schlechthin für die Zeit ihrer Klosterzugehörigkeit
nachzuversichern sind Bei Vorliegen estimmter Tatbestände Sind einzeline
Zeiten auszuklammern. Man kann aber 0408  - noch weıter gehen un iragen,ob vielleicht 0Ma N: durch das Gesetz N:  u abgegrenzte elıtraume
gıbt, für die kleine Nachversicherungspflicht besteht.

Als erster Grundsatz gilt 51 nachversicherungspflichtig ist
jener Zeitraum, dessen ndpunkt (Ausscheiden Qus der Gemeinschaft
VO dem nkrafttreten der Rentengesetze, d. 1 VOLI dem

März 1957, ieg Mit d. ausgedrückt: Ist eın Ordensmitglied VOT dem
März 1957 QuUs dem klösterlichen Verband ausgeschieden, ıst durch die

uen Rentengesetze keine rückwirkende Nachversicherung begründet WOTI-
den. Darin sind sich alle Kommentatoren einig, und übrigen ann dies
eindeutig aus Art $ Abs. Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungs-{zZ VO: Februar 1957 AT-VNG) bewiesen werden.



Zweiter Grundsatz el eın Ordensmitglied nach dem
MaärTtz 195+* au se1ı’ner Gemeinschaft UuS, ist FÜr den @i

IA UIN ab MärTz 1957 Nachversicherung eısten (sofern die
Nachversicherungspfilicht überhaupt grundsätzlich anerkannt WITC

Als wahrscheinlich oder fast sicher kann auch noch folgendes f{estgestellt
werden: el eın Ordensmitglı:ed nach dem Marz 1957
au der Gemeinschaft Uus, ıne Nachversicherung RDV
*ÜT den eitraum VO dem Diese nNnsıcht verirı

h/H a.a.Q0 2 un die Bundesversicherungsanstalt f{ur
Angestellte (Schreiben der BfA VO 11 November 1958 Geschäftszeichen

Nr Ref. 1/2 (3) SCcCh: nb) Zweiter Grundsatz: Scheidet ein Ordensmitglied nach dem  1. März 1957 aus seiner Gemeinschaft aus, so ist für den Zeit-  raum ab 1. März 1957 Nachversicherung zu leisten (sofern die  Nachversicherungspflicht überhaupt grundsätzlich anerkannt wird).  c) Als wahrscheinlich oder fast sicher kann auch noch folgendes festgestellt  werden: Sekheijdet ein Ordensmitglied nach dem 1. Mänz 1957  aus der Gemeinschaft aus, so findet eine Nachversicherung nicht statt  für den Zeitraum vor dem 1.  März 1957. Diese Ansicht vertritt  Koch/Hartmann a.a.O0. V S. 122 und die Bundesversicherungsanstalt für  Angestellte (Schreiben der BfA _ vom 11. November 1958 — Geschäftszeichen:  K 4. 7, 22 Nr. Ref. 1/2 (3) Scha. —: „... Zeiten vor dem 1. März 1957 sind  nicht nachversicherungsfähig. Das ergibt Art. 2 $ 4 Abs. 1 des Angestellten-  versicherungs-Neuregelungsgesetz vom 23. Februar 1957 [= An-VNG].“)  Eine andere Auffassung hat die LVA Ufr. in Würzburg vertreten. Als  ein Laienbruder der Abtei Münsterschwarzach am 20. März 1959 austrat und  Antrag auf Nachversicherung stellte, forderte die LVA _ Nachversicherungs-  beiträge auch für die Zeit vor dem 1. März 1957 nach. Sie begründete ihre  Forderung mit dem Hinweis auf die Übergangsvorschrift des Art. 2 $ 3  Abs. 1 Ar-VNG, wonach die Grundsätze der Nachversicherung gemäß $ 1232  RVO nF. auch für die Zeit vor dem 1. März 1957 gelten, wenn es sich um  Personen handelt, die in dieser Zeit nach den jeweils geltenden, den jetzi-  gen $ 1229 Abs. 1 Nr. 2—4 und $ 1231 sinngemäß entsprechenden Vorschrif-  ten versicherungsfrei waren. Nun sei aber $ 172 Abs. 1 Nr. 6 i.d.F. der VO  vom 17. März 1945 eine „sinngemäß entsprechende“ Befreiungsvorschrift,  unter die auch der Laienbruder gefallen sei.  Nachdem einem eingelegten Widerspruche im Widerspruchsbescheid nicht  abgeholfen wurde, habe ich im Namen der Abtei Münsterschwarzach am  12. März 1960 beim Sozialgericht Würzburg Klage erhoben. M. W. ist das  nun der erste Nachversicherungsfall, der vor einem Sozialgericht anhängig  geworden ist. In meiner Begründung habe ich im wesentlichen folgendes aus-  geführt:  Die Nachversicherungspflicht wird grundsätzlich bestritten, weil sie gegen  das kirchliche Recht und das Bayerische Konkordat verstoße (Argument von  Prof. Dr. Scheuermann). Vor dem 1. März 1957 gab es für Ordensmitglieder  keine den 88 1229 Abs. 1 Nr. 2—4 und 1231 sinngemäß entsprechende Vor-  schrift; auch $ 172 Abs. 1 Nr. 6 ist nicht als solche anzusehen, da es sich hier  um eine Befreiungsvorschrift der Krankenversicherung handelt, die nicht ein-  fach auf die frühere Invalidenversicherung angewendet werden kann. (Dies  ist irrtümlicherweise immer wieder in der Verwaltungspraxis der Kranken-  kassen geschehen und bisweilen auch in unseren Begründungen zum Nach-  weis der Rentenversicherungsfreiheit der Ordensangehörigen.) Im übrigen  war der Laienbruder nicht bloß versicherungsfrei auf Grund einer besonde-  ren Befreiungsvorschrift, sondern überhaupt nicht versicherungspflichtig,  weil bei ihm ein entgeltliches Beschäftigungsverhältnis nicht vorlag, was  nach dem früheren Recht in jedem Fall Voraussetzung war für die Versiche-  rungspflicht.  Weiter kann ich auf diese Streitfrage hier nicht näher eingehen. Es bleibt  abzuwarten, was das Sozialgericht in dieser Sache zu sagen hat. Bei einem  ablehnenden Urteil wird es wohl zweckmäßig sein, wegen der Grundsätz-  lichkeit der Frage den Fall im weiteren Rechtsweg zu verfolgen.  79Zeiten VOT dem März 1957 ınd
nicht nachversicherungsfähig. Das ergibt Art. Abs des Angestellten-
versicherungs-Neuregelungsgesetz VO Februar 1957 An-VNGl].“
Eine d © hat die N  > Uir. ı1n Urzburg verireien Als
eın Laienbruder der Abtei Münsterschwarzach MAÄärz 1959 austrat un:
ntrag au{f Nachversicherung tellte, OoOrderie die a  > Nachversicherungs-
eiträge auch Iur die eıt VOI dem MAärTz 1957 nach. S1e begründete iıhre
Forderung mit dem 1nweis auf die Übergangsvorschrift des Art.
Abs 1-VNG, wonach die Tundsatze der Nachversicherung gemä 1230
RV'  O nF auch für die eit VOI dem Maärz 1957 gelten, wenn sich
Personen handelt, die 1n dieser eit nach den jeweils geltenden, den jetzı-
gen 1229 Abs NT. fl un: C 1231 sinngemäß entsprechenden OIS  Tif-
ten versicherungsirel Nun sel ber 172 Abs NrT. 1.d. der
VO. März 1945 ine „sinngemäß entsprechende“ Befreiungsvorschrift,
unter die auch der Laienbruder gefallen sel
achdem einem eingelegten Widerspruche 1 Widerspruchsbescheid nicht
abgeholfen wurde, habe ich 1mMm Namen der el Münsterschwarzach

MaAärz 1960 beim Sozlalgerı  t ürzburg age erhoben ist das
NUÜU.  » der erstie Nachversicherungsi{all, der VOTL einem Sozialgericht anhängig
geworden 1st. In meiner Begründung habe ich 1 wesenil!:  en folgendes QUS-

geführt
Die Nachversicherungspflicht wird grundsätzlich bestritten, weil s1e
das 1r echt und das ayerische Konkordat verstoße (Argument VO  ”
Prof. Dr. Scheuermann). Vor dem März 1957 gab für Ordensmitglieder
keine den ÖS 1229 Abs NrT. un RZE sinngemäß entsprechende Vor-
SCHINft; auch 172 Abs Nr ıst nicht als sSo. anzusehen, da sSiıch hier

1ıne Befreiungsvorschrift der Krankenversicherung handelt, die nıcht e1nN-
fach auf die rühere Invalidenversicherung angewendet werden kann. (Dies
ist irrtumlicherweise immer wieder ın der Verwaltungspraxis der Kranken-
kassen geschehen und bisweilen auch 1n uUuNnseIienN Begründungen ZU Nach-
WwEels der Rentenversicherungsfreiheit der UOrdensangehörigen.) Im übrigen
Wäal der Laienbruder nıcht bloß versicherungsfrei auf TUN:! einer besonde-
TE  - Befreiungsvorschrift, sondern überhaupt nıcht versicherungspflichtig,
weil beı ihm eın entge  iches Beschäftigungsverhältnis nıcht vorlag, Was
nach dem früheren echt ın jedem Fall Voraussetzung Wal für die Versiche-
rungspflicht.
Weiter kann ıch auf diese Streitfrage hier nıcht naher eingehen. Es bleibt
abzuwarten, Was das Sozialgericht ın dieser Sache gen hat. Bei einem
ablehnenden Urteil wird wohl zweckmäßig se1n, n der rundsätz-
lichkeit der rage den all 1m weiteren e  sweg verfolgen.
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Höhe der Nachversicherungsleistungen
Diıie Höhe der Nachversicherung ist VO wel aktoren a  änglg, VO: Bei-
ragssatlz, ın Prozenten ausgedrückt, un VO.  y der eitragsbemes-
sungsgrundlage.

Der Beitragssatz ıst wI1e beli der Pflichtversicherung v.H Es ist
ber amı rechnen, daß künftig ansteiıgen WITd, dann nämlich, wenn
die bel Anwendung dieses Satzes aufgebrachten Beitragsmıiıttel nıcht mehr
ausreichen werden fur die Rentenleistungen der Versi  erungsträger. Nach
Art, Abs Ar-VNG ist In Zukunft jeweils der Beitragssatz 1 Zeitpunkt
des ussche1ldens des nachzuversichernden rdensmitgliedes maßgebend.

Beitragsbemessungsgrundlage ist das Arbeitsentgelt, das
der Nachzuversichernde während der versicherungsfreien bzw. (bel Tdens-
mitgliedern) niıchtversicherungspflichtigen Zeit bezogen hat. Dem Arbeits-
entgelt stehen nach Art. 1404 r1-VN! bei Ordensmitglieder die DeT -
önlıch erhaltenen eld- und achbezüge gleich. Als achbezuge
können wohl die am  en Pauschalsätze für ost und Wohnung un eın
weiterer kleiner Betrag fur sonstige Lebensbedürfnisse angewendet werden.
Eine besondere egelung ist getroffen worden durch Art. 14092 Abs AT-
VNG, wonach der Berechnung der eiträge IUr die eit VOL dem Januar 1924
eın Monatsentgelt VO  } 150,— — komm nach dem oben esagten für ÖOr-
densmitglieder nicht in Betracht für die spatere eit der WITF. Arbeits-
entgelt bzw. für Ordensmiiglieder die persönlich erhaltenen eld- un Sach-
bezüge zugrunde egen Sind. Nach dem zweıten Satz VO.  y ADbs CL ın dem
nachzuversichernde Beamte in Vorbereitungszeit angesprochen werden, el

1m driıtten Sa  g „Mindestens ist die Nachversicherung nach einem Monats-
entgelt VO  3 150,— durchzuführen  44 Daraus hat Ild.  — geschlossen, daß
auch für Ordensmitglieder 1ne monatlıche Beitragsbemessungsgrundlage VO  -

150,— zugrunde egen sel, daß sS1ch bei Anwendung des derzei-
i1gen Beitragssatzes VO  3 Prozent eın Nachversicherungsbeitrag Von InonNnat-
lich 21,— ergeben wuürde. Diese Meinung verizr! O h/H er
a.a.Q 109, der seinerseiıts S1cN autf VO Juli 1958 beruft (“ 124
Abs atz n-VN' dem entspricht 1-VN'! 1302 Abs Satz
gilt nıcht 1Ur für die Beamten 1 Vorbereitungsdienst, sondern für alle
nachversicherungspflichtigen Beschälftigten“). Auch die BiA und verschiedene
1  > nehmen ın der erwaltungspraxis diesen Standpunkt 1N., das rich-
t1g ist, kann bezweifelt werden, da der erwannie 5atz nach dem Zusam-
menhang sich wohl NUr auf die 1 Satz angesprochenen Beamten 1mM Vor-
bereitungsdienst bezieht. Das iıst ahrscheinlich auch der Grund,
dere LVA die Nachversicherung f{Ur Ordensmitglieder auf einer niedrigeren
Entgeltsgrundlage, nämlıch nach dem Betrag füur freie Station, durchgeführt
en (Gutachten VO.  M Prof. Dr. Scheuermann, 16)

Erwähnenswert ist auch noch, daß die Nachversicherungsleistung Nn1C
den Betrag gekürzt werden darfd, der vielleicht VO.  -} der Ordens-

genossenschaft {ü Ür e e  — während der nachversiche-
rungspilichtigen eit aufgewendet worden ist. Denn nach 1402 Abs.
gelten So freiwilligen eiträge als eiträge der Höherversicherung. Eine
durch die Nachversicherung ın Zukunft eintretende nnanzielle Belastung der
Ordensgenossenschaften kannn also keineswegs durch laufende freiwillige
Beitragszahlungen aufgefangen werden. ıne ireiwillige Weiterversicherung
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eine Selbstversicherung ist überhaupt nicht mehr möglich wWw1e nach rühe-
TE echt ıst übrigens NUur noch ın seltenen Fallen möglich (RVO nF.
L} 1233 und 1-VN'! Art ML 4 ; AV!  ( nF. un N-VN' ATı S  S

Die urchführung der Nachversicherung
Die A ıt und W eise, wıe die Nachversi  erung durchzuführen ıst, wird
geregelt durch RV'!  ® nFr CD  CD 1402 ADs Dıe Ordensgenossenschaft hat die
Nachversicherungsbeitraäage nıcht das ausscheidende rdensmıt-
glied, sondern unmittelbar den 17r8@ger der Rentenversiche-
rung (LVA oder BIA) entrichten Hierbel ist ıne Bescheinigung UuUS2ZU-

tellen, 1n der Beginn un Ende der nachversicherungspifilichtigen Zeit(en) un!
die ohe der erhaltenen eld- un: Sachbezuge einzutragen ind. Nach dem
oben esagten 3b) ist als Wert der Sachbezüge der amtliche Pauschal-
satz für freie Station eın kleiner Betrag {Ur sonstige Lebensbedürinisse
anzusetzen. In der Beschein1gung mussen diıe einzelnen ntgelte nach den
einzelnen Kalenderjahren aufgeteilt werden, amı die NEeUC Rentenformel
benutzt werden kann. (Verhältnis des Individuallohnes e1ines Jahres ZUIN

Durchschnittslohn er Versi  ertien fur das betreffende T
ESs sel darauf hingewiesen, daß die Nachversicherung Z füh
ist, WenNnn dies VO')  e} dem ausscheidenden Ordensmitglied oder der rdensge-
nossenschaft innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden be-
antragt W1rd. Nach Koch/Hartmanna.a.Q. VS. 122 kann auf das Antrags-
recht ht L1g wirksam verzichtet werden, selbst WenNnn der Verzicht
Grundlage einer anderweitigen Versorgungsabrede ist Eine andere uffas-
SUNg hat die Arbeitsgemeinschaft ın ihrem Rundschreiben NT. 197 VO

Maı 1957 vertreien, derzufolge die Möglichkeit bestehe, daß die Gemein-
mit dem ausscheidenden itglie iıne Vereinbarung TE nach der

sowohl die Gemeinschaft als auch das ausscheidende Mitglied die ntrag-
stellung unterläßt. Mir erscheint diese eiztere nsicht nicht glaubwürdig,
weil amı der VO Gesetzgeber beabsichtigte weck der Nachversicherung
(Versorgung fur die Zukunf{t) vereitelt würde, un VOTI em auch 1mM Hın-
blick auf die oben erwähnte Bestimmung, daß die Nachversicherungsbeiträge
VvVon der Genossenschaft unmittelbar den Rentenversicherungsträger
entrichten ind.
Aus meinen Ausführungen werden S1ie ersehen aben, daß die Renten-
gesetze, selbst wenn INall 1U eın Teilgebiet hierausnımmt, wıe WIT das ge
aben, viel Fragen aufwerifen, daß s1e nicht VO  - euntie auf INOIGEN gelöst
werden können, VOI em nicht VO:  - einem einzelnen. Es bedartif gemelin-
S 6>  E Il N, amı die TOoOoDleme der Nachversicherung für
Ordensangehörige geklärt und gemgistert werden können.

Z einer Publikation über Klosterbesteuerung
Maicer, elmut TNsST, Grundlagen un:! TOoODleme der Klosterbesteuerung
nach geltendem deutschem Steuerrec! (Nürnberger Abhandlungen den
Wiırtschalts- un! Sozialwissenschaften Hefit 11) Berlin, Duncker Humblot,
1959 214 TOS 22,60.
Niemand wird leugnen, daß sich der Verft. iın cder Behandlung der Kloster-
besteuerung eın für die klösterlichen erbande a u E E gewählt


